
Hamm-Rhynern 
Internationales Vielseitigkeitsturnier bis CCI3*-S 
01.-03.08.2025 LPO/WBO
Veranstalter: Reiterverein Rhynern e.V.
NeOn Nennungsschluss: 10.07.2025
Weitere Informationen zur Veranstaltung:
Reiterverein Rhynern e.V. 
Postfach 71 08 
59029 Hamm 
Tel: 0177 / 6204411 
Email:info@rv-rhynern.de 
Internet: www.rv-rhynern.de
Vorläufige ZE
CCI2*-S und CCI3*-S: 
Fr: Dressur / Sa: Springen / So: Gelände 
VA**: 
Fr: 3 (Dressur)
Sa: 3 (Springen und Gelände), 4CCI2*-S und CCI3*-S: 
Fr: Dressur / Sa: Springen / So: Gelände 
VA**: 
Fr: 3 (Dressur)
Sa: 3 (Springen und Gelände), 4
__________________________________________

Besondere Bestimmungen
- Einsätze/Nenngelder und die LK-Abgabe werden mittels NeOn 
durch Lastschriftverfahren eingezogen. 
- Für jeden reservierten Startplatz ist eine LK-Abgabe von 1,00 
€ mit der Nennung zu entrichten!!! 
- Geldpreise werden während der Veranstaltung in bar ausgezahlt. 
- Die Bereitstellung der Zeiteinteilung erfolgt im Internet unter www.
nennung-online.de und www.rv-rhynern.de. Es wird keine 
Zeiteinteilung per Post versandt. 
- Der Veranstalter ist per Email unter show-office@rv-rhynern.de 
erreichbar. 
- Weitere Informationen unter www.rv-rhynern.de. 
- Boxen befinden sich in ca. 1km Entfernung zum 
Turniergelände in Stallzelten. 
- Zusätzliche Gebühren im Stallbereich: Heuballen: 8 €, 
Späneballen: 13 €, Stroh: enthalten, Parkgebühr: 40 €, 
Stromanschluss: 42 €. Diese Gebühren sind mit Karte im 
Stallbereich zu bezahlen. 
- Die EADCMP Gebühr: CCI2*-S/CCI3*-S: 18€ ist pro gestartetem 
Pferd an der Meldestelle zu bezahlen. 
- Die sportfachliche Ausschreibung wird vorbehaltlich der 
Genehmigung/Zustimmung der zuständigen Behörde (Ordnungs-
/Gesundheitsamt) genehmigt.
- Richter: Dr. Joachim Dimmek, Katharina Grupen, Hans-Friedrich 
Nagel, Fokke-Tann Paradies und Ulrike Seidel.
- Parcourschefteam: Elmar Siepmann, Michael Gola und Stefan 
Uphus.. 
Platzverhältnisse: 
- Dressurviereck 20 x 60 m (Sand). 
- Springplatz 57 x 70 m (Sand), Abreiteplätze Dressur/Springen 40 x 
50 m (Sand). 



- Gelände (Sand/Gras). 
- Veranstaltungsort und Navi-Anschrift: Reitanlage des 
Reitervereins Rhynern e. V., Holthöfener Weg 1a, 59069 Hamm.

Teilnahmeberechtigung

A. LP Nr. 1 - 2 internationale Prüfungen gem. FEI Reglement. 

B. LP Nr. 3 - 4 für Stamm-Mitglieder eines anerkannten RV der 
BRD.

Westfälische Meisterschaften der Jungen Reiter/innen (U21) 
- Wertungsmodus: 
Für die Meisterschaftswertung werden nur Stamm-Mitglieder (lt. FN-
Jahresturnierlizenz 2025) der dem Pferdesportverband Westfalen 
angeschlossenen RV gewertet, die die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen und in den LP Nr. 1 oder 2 dieser 
Ausschreibung starten. Teilnehmer, die 2025 bei einer 
Meisterschaft eines anderen Landesverbandes gestartet sind, sind 
ausgeschlossen. 
Für die Rangierung in der Meisterschaftswertung wird das 
Endergebnis aus Prüfung Nr. 2 mit 1,4 multipliziert. 
- Ausstattung: 
a) Meisterschaftsschärpe des Pferdesportverbandes Westfalen; 
b) Meisterschaftsplaketten Gold, Silber und Bronze. 
- Nach der Ankunft auf dem Turnierplatz dürfen die Pferde, die 
an der Meisterschaft teilnehmen, nur noch von den 
Teilnehmern geritten werden, welche sie auch in den LP 
starten. 

1. CCI3*-S gem. internationaler Ausschreibung 
Gleichzeitig westfälische Meisterschaften der Junge 
Reiter/innen (U21)
 
2. CCI2*-S gem. internationaler Ausschreibung 
Gleichzeitig westfälische Meisterschaften der Junge 
Reiter/innen (U21)
 
Leistungsprüfungen gem. LPO 
 
3. Vielseitigkeitsprfg. KL.A** (E+450,00 €, ZP)
Zweitagesprüfung
Fr: Dr., Sa: Spr. + Gel.  
Pferde: 5j.+ält. Alle Alterskl., LK 1,2,3,4,5,6. Ausr. 70. Richtv: 
601,660. Aufgabe VA3 (auswendig). Einsatz: 43,50 €; VN: 15; SF: V
 
4. Amateur-Vielseitigkeitsprfg. KL.A** (E+450,00 €, ZP)
Eintagesprüfung
Pferde: 5j.+ält. Alle Alterskl., LK 2,3,4,5,6. Ausr. 70. Richtv: 
601,660. Aufgabe VA3 (auswendig). Einsatz: 43,50 €; max. 
Startplätze: 30; VN: 15; SF: H



Genehmigungsvermerk 

"Die sportfachliche Ausschreibung zur Veranstaltung am 01.-03.08.2025 in 
Hamm-Rhynern wird vorbehaltlich der Genehmigung/Zustimmung der 
zuständigen Behörde (Ordnungs-/Gesundheitsamt/Stadtverwaltung) 
genehmigt."  

Münster i. W., den 02.06.2025 

                                                   


